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Stadt Heidelberg 
Dezernat I, Amt für öffentliche Ordnung 
 

 
 
 
Einbürgerung: Bekenntnis zur 
freiheitlichen-demokratischen 
Grundordnung nach § 10 Absatz 1 Nr. 1 
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) 

 
 
 

Informationsvorlage  
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung Kenntnis genommen Handzeichen 

 
Ausländerrat/Migrationsrat 22.09.2005 N  ja  nein  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

28.09.2005 N  ja  nein  

Gemeinderat 13.10.2005 Ö  ja  nein  

 
 

VERTRAULICH 
bis zur Feststellung des  

schriftlichen Ergebnisses der  
letzten nicht öffentlichen  
Ausschusssitzung durch  

die/den Vorsitzende/n! 
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 Inhalt der Information: 
  
 Der Ausländerrat/Migrationsrat, der Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeinderat 

nehmen die Information 
- Einbürgerung: Bekenntnis zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung nach § 10 

Absatz 1 Nr. 1 StAG 
zur Kenntnis. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

 
1. Unmittelbar betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 

 
Nummer/n: 
(Codierung)  

Ziel/e: 

QU 6 Integration und interkulturelles Leben konstruktiv gestalten, ausländische Einwoh-
ner/innen als gleichberechtigte Bürger/innen anerkennen, ethnische und religiöse 
Heterogenität berücksichtigen 

  

Begründung: 
 Innerhalb eines Gesprächs soll festgestellt werden, ob der/die Einbürgerungsbe-

werber/in sich zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung unseres Grundge-
setzes bekennt oder Zweifel an seiner inneren Einstellung zu den Grundwerten un-
serer westeuropäischen Werteordnung bestehen. 

 
2. Mittelbar betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes im Sinne eines fachübergreifenden 

Ansatzes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

Ziel/e: 

 keine 
  

Begründung: 
 keine 

 
 
 
 
Begründung: 
 
Am 01.01.2000 ist die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten. Hauptziel der 
Reform war, die in Deutschland dauerhaft und rechtmäßig lebenden Ausländer so intensiv wie 
möglich in die Gesellschaft zu integrieren. In den Vorschriften enthalten ist eine Erleichterung des 
Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit durch - beispielsweise - kürzere Fristen für den Er-
werb der deutschen Staatsangehörigkeit, die Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
für Asylberechtigte, die doppelte Staatsangehörigkeit bei in Deutschland geborenen Kindern, bei 
denen ein Elternteil bereits bei Geburt ein Daueraufenthaltsrecht erworben hat.  
Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Januar 2000 hat für Einbürgerungsbewerber, die 
die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen, allerdings nicht nur Erleichterungen geschaf-
fen. Dies ist inzwischen hinreichend bekannt. 
 
Unterschieden wird nach  
 
1. der Anspruchseinbürgerung gemäß § 11 StAG (Staatsangehörigkeitsgesetz) 
2. der Ermessenseinbürgerung gemäß § 8 StAG. 
 
Für beide Einbürgerungsverfahren gibt es gemeinsame Voraussetzungen: 
 
- achtjähriger gewöhnlicher rechtmäßiger Aufenthalt in Deutschland 
- Erfordernis eines Aufenthaltstitels 
- Bekenntnis zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung 
- Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse 
- Nachweis von Grundkenntnissen der staatlichen Ordnung 
- Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit (Ausnahmen möglich). 
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Unterschiede ergeben sich bei Anspruchs-/Ermessenseinbürgerung: 
 
- bei der Beurteilung von Straftaten 
- bei der Sicherung des Lebensunterhaltes 
- Sonderregelungen für bestimmte Personengruppen. 
 
Neben dem Staatsangehörigkeitsgesetz sind die Vorläufigen Anwendungshinweise des Bundes-
ministeriums des Innern zum Staatsangehörigkeitsgesetz in der Fassung des Zuwanderungsge-
setzes vom 30.07.2004 zu beachten.  
Das Bekenntnis des Einbürgerungsbewerbers zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung 
nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 StAG ist eine elementare Voraussetzung für die Einbürgerung. 
Nach den ergänzenden Regelungen des Innenministeriums zu Nr. 10.1.1.1 und Nr. 8.1.2.5 der 
Vorläufigen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zum Staatsangehörig-
keitsgesetz in der Fassung des Zuwanderungsgesetzes setzt das Bekenntnis zur freiheitlichen-
demokratischen Grundordnung Mindestkenntnisse über diese voraus, von deren Vorhandensein 
sich die Einbürgerungsbehörden überzeugen müssen.  
 
Das Innenministerium teilt in einem Schreiben mit, dass die bisherige Praxis der Verwendung 
von Fragebögen zur Feststellung, ob die Einbürgerungsbewerber über Grundkenntnisse der 
staatlichen Ordnung verfügen, ein brauchbarer Ansatz zur Feststellung dieser Mindestkenntnisse 
war, aber zu unterschiedlichen Verfahren innerhalb der Einbürgerungsbehörden geführt hätte. 
Aus diesem Grund habe das Innenministerium erwogen, einheitliche Vorgaben zu machen.  
Um ein schematisches Vorgehen zu vermeiden, wurde vorgeschlagen, dass die Einbürgerungs-
behörden mit den Einbürgerungsbewerbern statt der bisherigen Befragung ein Gespräch führen 
mit dem Ziel, die erforderlichen Mindestkenntnisse der Werteordnung unseres Grundgesetzes 
und die Ernsthaftigkeit des Bekenntnisses festzustellen, soweit sie Zweifel hat, ob die Einbürge-
rungsbewerber den Inhalt ihrer Erklärung wirklich verstanden haben und ob sie ihrer inneren  
Überzeugung entsprechen. Es sei Zweck der Verwaltungsvorschrift einschließlich des Ge-
sprächsleitfadens, die Einbürgerungsbehörden bei diesem Gespräch zu unterstützen und das 
Verfahren so zu vereinheitlichen. Bei dem Gespräch soll darauf hingewirkt werden, dass die Ein-
bürgerungsbewerber nicht nur mit „ja“ oder „nein“ antworten, sondern ihre Haltung auch begrün-
den und erläutern. Die Antworten seien sorgfältig zu dokumentieren und den Einbürgerungsbe-
werbern vorzulesen oder zur Lektüre vorzulegen. Das Innenministerium verkenne nicht, dass den 
Einbürgerungsbehörden mit dieser Regelung erhebliche Anstrengungen zugemutet werden. Al-
lerdings müsse das gemeinsame Anliegen aller am Einbürgerungsverfahren beteiligten Behörden 
und Personen sein, einen Missbrauch der Einbürgerungsvorschriften zu verhindern und nur die-
jenigen einzubürgern, die die gesetzlichen Voraussetzungen wirklich erfüllen. 
 
Bereits im Juni wurde den Einbürgerungsbehörden ein Entwurf dieser Vorschrift einschließlich 
Gesprächsleitfaden vorgelegt mit der Bitte, Anregungen und Kritik innerhalb eines Gespräches 
unter Beteiligung des Innenministeriums Baden-Württemberg und des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe vorzutragen.  
Hierzu sei angemerkt, dass die unteren Verwaltungsbehörden vor Erlass einer Verwaltungsvor-
schrift in der Regel nicht gehört werden, zumindest im Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht. 
Daher ist die vorliegende Vorgehensweise sehr zu begrüßen. Häufig entstehen als Ergebnis Vor-
schriften, die zwar ganz bestimmte Einzelfälle lösen, deren Anwendung auf andere Fallkonstella-
tionen, die beim Erlass vielleicht nicht bedacht wurden, aber kaum mehr möglich ist. Die Arbeit 
der Behörden, Gerichte und Anwälte wird dadurch erheblich erschwert. Zugleich wächst die Unsi-
cherheit bei den Betroffenen.  
 
Die Vertreter/innen des Innenministeriums Baden-Württemberg ließen innerhalb der Besprechung 
am 05.07.2005 keine Zweifel daran, dass sie an der bisherigen gesetzlich vorgesehenen „Wis-
sensabfrage“ über Grundkenntnisse der staatlichen Ordnung nicht weiter festhalten wollen, son-
dern diese durch eine „Gewissensabfrage“ über die Ernsthaftigkeit des Bekenntnisses zur frei-
heitlichen-demokratischen Grundordnung ersetzen wollen.  
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Das Bekenntnis zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland sei Einbürgerungsvoraussetzung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
StAG. 
Es dürfe deshalb keineswegs als Formalie gehandhabt werden, die mit der Unterschrift und der 
Bekenntniserklärung erfüllt sei. Das Bekenntnis zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung 
setze Mindestkenntnisse über diese voraus. Um diese Mindestkenntnisse festzustellen, müsse 
die Einbürgerungsbehörde mit den Einbürgerungsbewerbern ein Gespräch unter Verwendung 
des vom Innenministerium Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten Gesprächsleitfadens 
führen, soweit sie Zweifel hat, ob der/die Einbürgerungsbewerber/in den Inhalt seiner/ihrer Erklä-
rung wirklich verstanden hat und ob sie seiner/ihrer inneren Überzeugung entspricht. Die Ergeb-
nisse des Gespräches seien zu dokumentieren und von dem/der Einbürgerungsbewerber/in zu 
unterschreiben. Dabei seien auch Erläuterungen zu den jeweiligen Antworten zu erfragen und 
festzuhalten. Der/die Einbürgerungsbewerber/in sei darauf hinzuweisen, dass unwahre Angaben 
als Täuschung der Einbürgerungsbehörde gewertet werden könnten und - auch noch nach Jah-
ren - zur Rücknahme der Einbürgerung führen könnten. Die Unterzeichnung der Bekenntnis- und 
Loyalitätserklärung nach Nr. 10.1.1.1 der Vorläufigen Anwendungshinweise des Bundesministeri-
ums des Innern zum Staatsangehörigkeitsgesetz bleibe unberührt. (Als Anlage 1 wird der Ge-
sprächsleitfaden für die Einbürgerungsbehörden beigefügt.) 
 
Das Gespräch soll immer dann geführt werden, wenn die Einbürgerungsbehörde an dieser inne-
ren Hinwendung Zweifel hat. 
Man wird sich nun fragen, wie kann die Einbürgerungsbehörde feststellen, ob Zweifel bestehen, 
ob die Einbürgerungsbewerber den Inhalt ihrer Erklärung wirklich verstanden haben und ob sie 
ihrer inneren Überzeugung entspricht? 
 
Das Innenministerium Baden-Württemberg führt hierzu aus, dass Zweifel bestehen 
 
-  generell bei Muslimen, weil nach einer aktuellen Umfrage des Zentralinstituts Islam-Archiv 

(nach eigenem Bekunden der ältesten islamischen Einrichtung im deutschsprachigen Raum, 
gegründet 1927 in Berlin) 21 % der in Deutschland lebenden Muslime geäußert haben, das 
Grundgesetz sei nicht mit dem Koran vereinbar. Dies decke sich auch mit zahlreichen Darstel-
lungen in der Literatur. 

-  bei sonstigen religiösen oder weltanschaulichen Fundamentalisten und politischen Extremis-
ten, wenn sie der Einbürgerungsbehörde als solche bekannt seien.  

-  in allen übrigen Fällen, in denen die Einbürgerungsbehörde konkrete Anhaltspunkte für Zweifel 
habe, z. B. aufgrund des Verhaltens oder von Äußerungen des Einbürgerungsbewerbers. 

 
Die 2. und 3. Fallgruppe dürfte in der Praxis nur geringe Bedeutung haben. 
 
Das Innenministerium Baden-Württemberg sieht hierin auch keine Ungleichbehandlung. Europä-
er, Amerikaner und Angehörige anderer Nationalitäten, bei denen nicht im Einzelfall Zweifel an 
der Ernsthaftigkeit ihres Bekenntnisses bestehen, kommen mit dem Gesprächsleitfaden über-
haupt nicht in Berührung. Darin würde weder eine Ungleichbehandlung noch eine Diskriminierung 
gesehen, weil Art. 3 Absatz 1 Grundgesetz gebiete, gleich gelagerte Sachverhalte auch gleich zu 
behandeln. Diese Voraussetzung sei hier nicht gegeben. Es sei bekannt, dass zahlreiche Aus-
länder schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben würden, aber gleichwohl Probleme hätten 
oder gar nicht bereit seien, sich mit unserer Werteordnung zu arrangieren. Die Tatsache, dass ein 
Angehöriger eines dieser Staaten in Deutschland geboren sei, ändere nichts daran. 
Außerdem handle es sich bei den Fragen um „Wertefragen“. 
 
Beispielhaft:  
 
„Ich bin dafür, dass manche Berufe nur Männern und Frauen vorbehalten sein sollen. Dies wird 
schon alleine gerechtfertigt durch den physiologischen Unterschied zwischen Mann und Frau.“  
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Das Innenministerium führt aus, dass diese Aussage eindeutig mit der Gleichberechtigung von 
Mann und Frau nicht vereinbar sei. Wenn der physiologische Unterschied tatsächlich im Einzelfall 
eine Rolle spielen würde, müsse der Mann oder die Frau selbst entscheiden, ob er bzw. sie den 
Beruf ergreifen will. 
 

oder  
 

„Der Einbürgerungsbewerber betreibt seit 15 Jahren eine Änderungsschneiderei und möchte ger-
ne, dass seine volljährige Tochter diese übernimmt. Diese will jedoch partout Schauspielerin wer-
den und zeigt außerdem Neigungen zu einem Mann, der dem Vater (aus guten Gründen) nicht 
passt. Dieser schimpft nun im Gespräch mit der Einbürgerungsbehörde auf die Respektlosigkeit 
seiner Tochter und lässt keinen Zweifel daran, dass er die Schauspielerei ebenso wenig zulassen 
werde wie die Verbindung mit dem besagten Mann.“ 
 
Dazu wird ausgeführt, dass der Vater keinen Respekt zeige vor der eigenen Persönlichkeit der 
Tochter. Seine Sorge sei zwar verständlich, aber er müsse sich damit abfinden, dass nach unse-
rer Rechts- und Werteordnung erwachsene Kinder selbst entscheiden, welchen Beruf sie ergrei-
fen und wen sie heiraten. 
 
Die von den Einbürgerungsbehörden mehrfach geäußerte Kritik, das Niveau des Gesprächsleit-
fadens sei zu hoch, wurde vom Innenministerium angenommen. Es wurde vereinbart, dass die 
Sprache vereinfacht wird. Ein neuer Entwurf liegt derzeit noch nicht vor. 
 
Inzwischen hat die Einbürgerungsbehörde - probeweise - Einbürgerungsbewerbern Fragen aus 
dem Leitfaden gestellt. Die Einbürgerungsbewerber, die über ausreichende Sprachkenntnisse 
verfügen, die im Einbürgerungsverfahren ebenfalls nachzuweisen sind, haben diese Fragen ent-
sprechend ihrer Einstellung beantwortet - je nach Bildungsstand sehr ausführlich auf sprachlich 
gehobenem Niveau oder in einfachen Worten. Die Einbürgerungsbewerber waren durch diese 
Befragung auch nicht irritiert, obwohl die Befragung nur an Muslime - wie es auch vorgesehen ist 
- gerichtet war. 
Im Übrigen soll auch nicht die Gesamtheit der Fragen aus dem Leitfaden gestellt werden, son-
dern je nach Verlauf des Gespräches soll die Einbürgerungsbehörde bereits nach drei oder vier 
Fragen erkennen, ob der Einbürgerungsbewerber durch sein gesamtes Verhalten sich zu der 
freiheitlichen-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennt und auch für 
deren Erhaltung eintritt.  
 
Zusammenfassend ist deshalb zu sagen: Wenn die Antworten des Einbürgerungsbewerbers/der 
Einbürgerungsbewerberin erkennen lassen, dass er/sie - entgegen seinem/ihrem schriftlichen 
Bekenntnis zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung - mit den Grundwerten unserer Ver-
fassung nicht übereinstimmt, ist das Bekenntnis nicht ehrlich gemeint und die Einbürgerung wäre 
abzulehnen.  
 
Die Verwaltungsvorschrift - so ist es vorgesehen - soll am 01.01.2006 in Kraft treten. Innerhalb 
des Jahres 2006 wird es zwischen dem Innenministerium Baden-Württemberg, dem Regierungs-
präsidium Karlsruhe und den Einbürgerungsbehörden weitere Gespräche geben, um festzustel-
len, welche Probleme bei der sog. „Gewissensabfrage“ in Einbürgerungsverfahren aufgetreten 
sind. Danach soll entschieden werden, ob diese Verwaltungsvorschrift fortgelten soll. 
Die bisher gesetzlich vorgesehene „Wissensabfrage“ nach Grundkenntnissen der staatlichen 
Ordnung wird in Einbürgerungsverfahren zum 31.12.2005 aufgehoben werden. 
 
Gerne wird über die weitere Entwicklung informiert. 
 
gez. 
Beate W e b e r  
 
 Anlage zur Drucksache: 
    Lfd. Nr. Bezeichnung  
 A 1 Gesprächsleitfaden für die Einbürgerungsbehörden 

(Vertraulich – nur zur Beratung in den Gremien!) 
    


